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Neues helvetisches Tagblatk
l Fortsetzung des schweitzerlschen Republikaners)

Herausgegehen von Escher und Ufteri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Tand I. 5?-. Vera, 6. Sept. i?99. (20. Fruktid. Vll.)

Vollziehungs-Direktorium.
Auszug aus dem Protokoll des Volhiehungsdi-

rektortums. Präsident: B. Laharpe.

Auf die Einladung seines Präsidenten beschließt
das Direktorium nach der Vorschrift des Gesetzes
vom ir. August zur Erneuerung des Präsidenten
Zu schreiten.

Diesem zufolge ziehen die vier Direktoren
Oberlin, Dolder, Savary und Secretan
nach den gesezlichen Formen das Loos.

Dieses fällt auf den B. Savary, und bestimmt
denselben zum Präsidenten für 73. Tage.

Die Veränderung des Präsidenten soll durch das
offizielle Bulletin und das helvetische Tagblatt all--
gemein bekannt gemacht werden.

Dem Original gleichlautend.
Namens des Vollz. Dir., der Gen. Sekr.

Sign. Mousson.

Gesezgebung.
Senat, 28. August.

Fortsetzung.

Der Beschluß über den constitutionellen Austritt
der Oistclktsgerichte wird verlesen, und an die
gleiche Commission gewiesen.

^ Eben so wird dieser Commission der Beschluß
uoer den dießjahrigcn constitutionellen'Austritt der
Verwaltungskammern zugewiesen.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der über eine Bothschaft, deuB.Küppelin von Ecossay
betreffend, zur Tagesordnung geht, indem der Ge-
genstand der richterlichen Gewalt zugehört.
->. ^sBcichluß nzh.-) verlesen und angenommen,
ver das Direktorium einladet, die Gründe anzuzei-
gen, welche dasselbe bewogen, die Distrikte Schmitte«
und Freiburg zusammenzuschmelzen.

Eben so w.rd der Beschluß angenommen, der

den Saalinspektoren des großen Rathes einen Kre,
dit von 2000 Franken eröffnet.

Der große Rath theilt die Anzeige von einigen
Geschenken mit, die der Hauptmaan Schwaller
von Solothurn, der Bibliothek der Gesezgebung
gemacht hat.

Crauer trägt auf ehrenvolle Meldung an, und
möchte gerne wissen, wo sich diese Bibliothek be,
findet, und was bereits in derselben vorhanden ist.

Lüthi v. Sol. erklärt, es werde künftige Woche
ein Saal für diese Bibliothek eröffnet werden.

Die ehrenvolle Meldung wird erklärt.
Das Schreiben eines B. Massy, von Lavallie,

Canton Leman, klagt über ungerechte Arrestation
eines B. Reymond. Die Zuschrift wird dem Dis
rektorium überwiesen.

Schmid erhält "für drei Wochen Urlaub.

Grosser Rath, 29. August.
Präsident: Vonderflüe.

Fünfzehn Gemeinden des Distrikts Luzern klagen
wieder ein Arrete der Verwaltungskammer, welches
die Heuljeferung für die fränkische Armee ungleich
vertheile.

Herzog*». M. wünscht nähere Untersuchung
dieses Gegenstandes dnrch cine Commission.

Custor.folgt, und fodert Ehrre der Sitzung
für die Abgeordneten. Dieser lezw Antrag wird
angenommen.

Cartier fodert, daß diese Bittschrift, welche
eine dritte Person, nemuchdie Verwaltungskam,
mer von Luzern angeht, dieser vor allem aus mit-
getheilt werde.

Custor beharret auf der Untersuchung durch
^

eine Commission.
Gapany ist Custors Meinung weil die Städte

so gut wie die Dörfer die Kriegslasten tragen
sollen; — doch da er glaubt, es sey hierüber schon
ein Gesez vorhanden, so begehrt er Mittheilung
ans Direktorinm.

Ki ich mann fodert em allgemeines Gesez übes
diejen Gegenstand,
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